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Anfrage-Nr. 06-2021 Stadträtin Elke Koch vom 27.02.2021 
 
1. Wann werden die z.Zt. gesperrten reparaturbedürftigen Spielgeräte des Spielplatzes an der 
Schmiedestraße repariert und wieder frei gegeben? 
 
Antwort: 
 
Der Spielplatz Schmiedestraße war auf der westlichen Seite oberhalb der Bruchsteinmauer mit 
anschließender Böschung durch einen alten Zaun eingefriedet, dessen Zustand sich so ver-
schlechtert hat, dass dieser Bereich mit einem provisorischen Bauzaun gesichert werden musste.  
Für dieses Frühjahr ist der Neubau eines Zaunes vorgesehen. Verschiedene Spielgeräte wurden, 
da durch den Bauzaun erforderliche Schutz und Mindestabstand nicht mehr gegeben war, abge-
sperrt. Nach dem Zaunneubau erfolgen die Erneuerung des Fallschutzes der Spielgeräte und die 
Wiederfreigabe. Der abgebaute völlig  verschlissene Turm wird nicht wieder aufgestellt. Hier ist 
die Beschaffung eines alternativen Spielgerätes vorgesehen.  
 
2. Der Spielplatz am Wall (Höhe Pfarrgasse) wurde abgebaut. Nach Ihrer Aussage soll er erneu-
ert werden. Wann wird das geschehen? 
 
Antwort: 
 
Die Spielgeräte dieses Spielplatzes waren auf Grund ihres Alters komplett verschlissen und wur-
den zurückgebaut.  
Der Spielplatz soll beginnend in diesem Jahr nach Freigabe der Haushaltsmittel neu gestaltet 
werden. Neben den Spielgeräten sollen auch die Fallschutzbereiche vergrößert und der Zugang 
zum Spielplatz barrierefrei umgestaltet werden. 

 


